	Unterweisungsnachweis

	Einsatz von Schusswaffen

	Name des/der Unterweisenden: 
	     

	Anlass der Unterweisung: 
	     

	Abteilung/Team: 
	     

	Ort der Unterweisung: 
	     

	Datum, Uhrzeit: 
	     

	Allgemeine Hinweise 

	· Das Bereithalten und Führen von Schreck- oder Gasschusswaffen bei der Durchführung von Wach- und Sicherungsaufgaben ist unzulässig, da hierdurch ein trügerisches Sicherheitsgefühl vermittelt wird und die Verwendung bei Konfrontationen mit Schusswaffen tragenden Tätern zu einer extremen Gefährdung ohne ausreichende Selbstverteidigungsmöglichkeit führt. Auch der Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten ("Air-Taser") ist aufgrund des spezifischen Gefährdungs- und Missbrauchspotenzials verboten.
· Die Schusswaffen und die Munition dürfen nur in den zur Verfügung gestellten, geeigneten Trageeinrichtungen geführt werden.

· Die Munition darf nicht lose mitgeführt werden.

· Der festgelegte Ladezustand ist je nach Waffenart einzuhalten. 

· Mit einer äußeren Sicherungseinrichtung ausgestattete Schusswaffen sind immer zu sichern – ausgenommen bei ihrem Einsatz.

· Die Schusswaffen dürfen nur in ungeladenem Zustand übergeben werden.

· Jeder, der eine Schusswaffe übernimmt, hat sich sofort vom Ladezustand der Waffe zu überzeugen und diese auf augenfällige Mängel zu kontrollieren.

· Die Waffe muss beim Laden und Entladen an sicherem Ort auf eine Kugelfangeinrichtung gerichtet sein.

· Jegliches Hantieren mit der Waffe hat so zu erfolgen, dass niemand durch einen sich lösenden Schuss verletzt werden kann.

· Beschädigte oder mängelbehaftete Schusswaffen dürfen nicht mitgeführt oder benutzt werden (auch nicht zum Schießtraining). Sie sind umgehend einer Instandsetzung zuzuführen beziehungsweise es ist sicherzustellen, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden.

· Die Instandsetzung oder Bearbeitung von Schusswaffen – zum Beispiel Austausch von Baugruppen einzelner Waffen – ist nur Personen erlaubt, die hierfür eine Erlaubnis der zuständigen Behörde besitzen.

· Die Aufbewahrung von Schusswaffen darf nur im entladenen Zustand erfolgen.

· Schusswaffen und Munition dürfen nur getrennt verwahrt werden. 
Schusswaffen sind aufzubewahren:       
Munition ist aufzubewahren in:      

	Teilnehmer/-innen

	Name, Vorname
	Unterschrift

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	Unterweisende/-r 

     




___________________________________



In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.
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